
Ein allgemeiner zivil- und strafrechtlicher Überblick über verschiedene 
Aspekte der Prostitution, Stand 2007. Dies ist keine Rechtsberatung, es 
gibt keine Gewährleistung und keine Haftung. Wohl verrückt geworden.

Die Informationen dieses Dokumentes wurden aus verschiedenen 
Quellen zusammengetragen und ergänzt von Vitus, registriert bei

8. Prostitution und Baurecht

Auch die in diesem Kapitel behandelten Rechtsfragen betreffen nicht den Freier, 
sind aber ebenfalls unter dem Aspekt interessant, unliebsamern Betreibern ggf. 
(verwaltungs-)rechtliche Schwierigkeiten bereiten zu können. Und natürlich trägt 
die  Kenntnis  von  baurechtlichen  Regelungen  dazu  bei,  zu  erkennen,  warum 
Bordelle gerade in bestimmten örtlichen Bereichen bestehen oder entstehen und 
in anderen eben nicht.
Die  Entstehung  von  Rotlichtvierteln  in  vielen  Städten  Deutschlands  wurde 
nämlich nicht nur - wenn auch entscheidend - durch Sperrgebietsverordnungen 
begünstigt, sondern natürlich wurde diese Entwicklung auch dadurch verstärkt, 
dass Bordelle und auch andere typische Einrichtungen, wie z.B. Sexshops oder 
Peep Shows planungsrechtlich ebenfalls nur in bestimmten Gebieten zugelassen 
wurden und werden.

Das öffentliche Baurecht gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Das  Bauplanungsrecht  liefert  im  Baugesetzbuch  (BauGB),  dem 
Raumordnungsgesetz  und  der  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  die 
Rechtsgrundlagen  und  Rahmenbedingungen  für  die  örtliche  (also 
städtebauliche) und überörtliche (Raumordnung) Planung der Kommunen.
Das Bauplanungsrecht liefert Antworten auf die Frage, welche Nutzungsart 
wo zulässig ist.

2. Das Bauordnungsrecht ist hingegen ein Teilbereich des "Polizeirechts" und 
betrifft  den  Schutz  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung  eben  im 
Bereich  von  Bauwerken,  ist  demzufolge  also  Länderrecht.  Die 
Rechtsgrundlagen  finden  sich  in  den  Bauordnungen  der  Länder,  in 
Niedersachsen also in der Niedersächsischen Bauordnung, der NBauO.
Das  Bauordnungsrecht  definiert,  was  ein  Bauwerk  ist  und  welche 
Bauwerke  und  baulichen  Anlagen  genehmigungspflichtig  sind,  enthält 
Regelungen  über  das  Genehmigungsverfahren  und  daneben  natürlich 
etliche Sicherheitsvorschriften für Bauwerke und deren Errichtung.
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Baugenehmigungspflicht

Die Prostitution darf, auch dann wenn sie gewerberechtlich nicht anzeigepflichtig 
ist, nur in Räumen ausgeübt werden, für die auch eine Baugenehmigung besteht. 
Die Rechtsprechung zu einzelnen Problemen dieses Themas ist sehr vielfältig, ja 
beinahe unerschöpflich. Mit grundsätzlichen Fragen haben sich in jüngerer Zeit 
vor allem das BVerwG, der VGH Mannheim und das VG Sigmaringen haben sich 
in mehreren Fällen befasst. Sie beurteilen die Ausübung von Prostitution nach 
wie  vor  allgemein  als  eine  dem  Wohnen  gegenüber  störanfällige  Nutzung. 
Daneben  wird  außerdem  klargestellt,  dass  Prostitutionsbetriebe  keine 
Vergnügungsstätten im baurechtlichen Sinne darstellen, nachdem dies vielfach 
von  Kommunen  als  Begründung  für  die  Untersagung  von  Bordellbetrieben 
herangezogen wurde.

Die  Tätigkeit  einer  selbstständig  arbeitenden  Prostituierten  stellt  zwar  keine 
gewerbliche, aber auch keine freiberufliche Tätigkeit dar. Vor diesem Hintergrund 
ist Prostitution bauplanungsrechtlich daher grundsätzlich nur in den Baugebieten 
zulässig,  die  keinerlei  oder  nur  eine  sehr  eingeschränkte  Wohnfunktion 
aufwiesen.

Unabhängig  von  den  Fragen  des  Gewerberechtes  sind  im  Baurecht  durch 
höchstrichterliche  Rechtsprechung  in  den  letzten  Jahren  folgende 
unterschiedlichen Betriebsarten der Prostitution festgelegt worden:

a) Bordell

Als  Bordell  wird  das  organisierte  Angebot  von  Prostitution  in  einer  baulichen 
Anlage  definiert,  vielfach  typischerweise  in  den  Rotlicht-  und 
Vergnügungsvierteln  anzutreffen.  Hierunter  fallen  vor  allem  Eroscenter, 
Laufhäuser  und  FKK-Clubs,  wobei  letztere  auch  unter  die  folgende  Kategorie 
fallen  können.  Ein  Bordell  kann  aus  einzelnen  größeren  Häusern,  mehreren 
Gebäuden  oder  ganzen  Straßenzügen  bestehen,  wo  sich  Frauen  in 
Schaufenstern, in gemeinsamen Kontakthöfen oder in den Fluren und Gängen 
anbieten. Die Zimmer müssen meist zu hohen Preisen gemietet werden.

b) Bordellartiger Betrieb

Einen bordellartigen Betrieb kennzeichnet ebenfalls konzentrierte Prostitution in 
einer baulichen Anlage. In bordellartigen Betrieben werden jedoch im Gegensatz 
zum "reinen" Bordell  jedoch verschiedene andere Dienstleistungen wie Sauna, 
Massage und Unterhaltung mit  der  Prostitution verbunden.  Somit  fallen z.  B. 
Anbahnungsgaststätten,  Clubs,  Massageinstitute,  Saunen,  Salons  o.  ä.  unter 
diese Definition.

Als  bordellartige  Betriebe  werden  in  der  Regel  auch  kleine  Wohnungen  in 
normalen  Wohnhäusern  eingestuft  mit  ein  bis  vier  Zimmern,  die  zum 
Geschlechtsverkehr speziell  eingerichtet  sind,  und über sanitäre Einrichtungen 
und  einen  Aufenthaltsraum  für  die  Frauen  verfügen.  Somit zählen  auch 
Wohnungsbordelle, in denen drei oder mehr Prostituierte arbeiten ohne dort zu 
wohnen,  hierzu  und  nicht  zur  nachfolgend  beschriebenen  eigentlichen 
Wohnungsprostitution.
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c) Wohnungsprostitution

Wohnungsprostitution - auch Modell-, Appartement- oder Hostessenprostitution 
genannt  - liegt  dann  vor,  wenn  in  einem Gebäude  neben  der  Wohnnutzung 
lediglich untergeordnet Prostitution hinzutritt, wobei nach außen die gewerbliche 
Nutzung nur  wohnähnlich  in  Erscheinung tritt  und dem Gebäude,  in  dem sie 
stattfindet, nicht sein Gepräge gibt.
Üben  bis  zu  zwei  Prostituierte  in  einer  gemeinsamen  Wohnung,  in  der  sie 
wohnen  und  ihren  Hauptwohnsitz  begründen,  ihr  Gewerbe  aus,  wird 
allgemein  von  Wohnungsprostitution  ausgegangen.  Bei  drei  und  mehr 
Wohnungsinhabern (Wohngemeinschaft)  wird eine Wohnungsprostitution meist 
nur  dann  angenommen,  wenn  die  Fläche  der  zur  Prostitutionsausübung 
vorgesehenen Räumlichkeiten nicht mehr als 50 % der Wohn- und Nutzfläche der 
gesamten  Wohneinheit  beträgt  und  in  der  Wohnung  noch  rein  private 
Rückzugsmöglichkeiten, also private Räume bestehen, die ein normales Wohnen 
neben der Prostitutionsnutzung ermöglichen.

d) Wohnmobil ("Lovemobil")

Von Baubehörden und Gerichten so genannte Lovemobile sind Kraftfahrzeuge, in 
denen Prostitution ausgeübt wird. Diese Art der Prostitution erfordert,  wie im 
vorhergehenden  Kapitel  bereits  angesprochen,  eine  straßenrechtliche 
Sondernutzungserlaubnis auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen.
Zugelassene Fahrzeuge,  auch wenn sie  nur gelegentlich an einer  bestimmten 
Stelle geparkt werden und auch nur eine Trittstufe am Eingang bereit gestellt 
wird, gelten aber bereits als bauliche Anlage, für die dann eine Baugenehmigung 
erforderlich  ist.  Das  Abstellen  von  nicht  mehr  zugelassenen  Fahrzeugen  auf 
privaten Grundstücken zum Zwecke der Prostitution unterliegt ebenfalls eindeutig 
dem öffentlichen Baurecht.

e) Straßenstrich

Als Straßenstrich wird die Prostitution im öffentlichen Straßenraum definiert. Bei 
dieser Form der Prostitution findet die Kontaktaufnahme auf der Straße statt - 
die  eigentliche  Dienstleistung  wird  dann  im  Fahrzeug  des  Kunden  (auch 
Autostrich  genannt),  in  Hotels  (sog.  "Steigen",  deshalb  vielfach  auch  als 
Steigenprostitution bezeichnet), Pensionen oder im Freien erbracht.
Baurechtlich  genehmigungspflichtig  sind  bei  dieser  "Betriebsart"  natürlich  die 
"Steigen".

Grundsätze der planungsrechtlichen Zulässigkeit

Die  Zulässigkeit  von  Prostitutionsbetrieben  richtet  sich  nach  Art  der  baulich 
zulässigen  Nutzungen  in  den  von  Städten  und  Gemeinden  in  der  Regel  für 
bestimmte  Nutzungen  ausgewiesenen  Gebieten,  wie  sie  in  der 
Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  beschriebenen  sind.  Da  "Prostitution" 
allerdings in  der  BauNVO nicht  als  besondere  Nutzungsart  ausgewiesen wird, 
sondern  als  "Gewerbebetrieb  aller  Art",  gelegentlich  auch  als 
"Vergnügungsstätte";  sind  die  nachstehenden  Grundsätze  durchweg  von  der 
Rechtsprechung anhand von Einzelfällen entwickelt worden:
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 Kleinsiedlungsgebiete  (§  2  BauNVO),  reine  Wohngebiete  (§  3 
BauNVO), allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO):

Diese Gebiete dienen ihrer Definition zufolge ausschließlich oder vorwiegend dem 
Wohnen. Zulässig sind dort im Allgemeinen bestenfalls Läden und nicht störende 
Handwerksbetriebe, die der Versorgung der Bevölkerung dienen sowie Anlagen 
für kirchliche, soziale, kulturelle und sportliche Zwecke. In diesen Gebieten ist die 
Ausübung von Prostitution jeder Art grundsätzlich unzulässig. Wie oben bereits 
erwähnt  geht  die  Rechtsprechung  hier  zumeist  von  einer  "milieubedingten 
Unruhe" und damit generell von einer Störung des Wohnumfeldes aus.

Dazu  beispielhaft  aus  einer  Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz  von  2004:  in  jenem  Fall  war  eine  Mietwohnung  in  einem 
Ludwigshafener  Hochhaus  nach  Feststellung  der  Stadtverwaltung  für 
Prostitutionszwecke  genutzt  worden.  Daraufhin  hatte  die  Stadtverwaltung  ein 
Nutzungsverbot  ausgesprochen.  Gegen  dieses  wandte  sich  die  Mieterin  der 
Wohnung mit einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Dem von der Behörde 
ausgesprochenen  Nutzungsverbot  hielt  sie  entgegen,  die  "sozialethische 
Bewertung"  der  Prostitution  habe  sich  aufgrund  des  Prostitutionsgesetzes 
grundlegend geändert.  Dem folgten weder das Verwaltungsgericht  Neustadt  / 
Weinstraße  noch  das  OVG:  "Prostitution  als  gewerbliche  Tätigkeit  ist  in 
Wohngebieten  weder  allgemein  noch  ausnahmsweise  zulässig,  typischerweise  
gehen von ihr Störungen aus, die das Wohnumfeld erheblich beeinträchtigten  
und zu Spannungen führen. An dieser Einschätzung hat das Prostitutionsgesetz  
nichts geändert." Das OVG führte weiter aus, dass durch dieses Gesetz zwar 
bestimmte  zivilrechtliche  Fragen  im  Zusammenhang  mit  der  Prostitution  neu 
beantwortet  wurden,  jedoch  habe  es  nicht  das  "Leitbild  eines  dem  Wohnen 
dienenden Baugebietes" abgewandelt (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. 
Januar 2004, Az 8 B 11983/03.OVG).

 Dorfgebiete (§ 5 BauNVO) und Mischgebiete (§ 6 BauNVO):

Dorf- und Mischgebiete sind zumeist natürlich gewachsenen Gebiete, die dem 
Wohnen und der Unterbringung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe, also 
etwa dem Einzelhandel, sowie Büro- und Verwaltungsgebäuden dienen. Dort ist 
Wohnungsprostitution ausschließlich in untergeordnetem Umfange zulässig. Als 
Wertungsmaßstab werden relative Abhängigkeiten vorgezogen, da die bisher in 
der  Rechtsprechung absoluten  Maßstäbe den Umfang baulicher  Anlagen nicht 
berücksichtigen.  In  Niedersachsen  wurde  im  Zuge  der  Anpassung  der 
Verwaltungspraxis  an  die  geänderte  Wertevorstellung  durch  das 
Prostitutionsgesetz  den  Bauämtern  vorgeschlagen,  in  einem ausschließlich  zu 
Wohnzwecken  genutzten  Gebäude  max.  15  %  der  Wohnungen  zu 
Wohnungsprostitution  zuzulassen,  in  ansonsten  mit  nicht  zu  Wohnzwecken 
besetzten Nutzungseinheiten (Büros, Gewerbe u. ä.) bis max. 25 %. Bei einer 
Mischnutzung  solle  zwischen  diesen  beiden  Werten  je  nach  Einzelfall  und 
Nutzungsverteilung  zu  mitteln  sein.  Alles  darüber  Hinausgehende  solle  als 
bordellartige Anlage angesehen werden.

Auch  in  Mischgebieten  wird  jedoch  mit  "milieubedingten"  Störungen 
argumentiert: So war 2002 ein Bordellbetreiber in Leonberg gescheitert, der sich 
in einem Mischgebiet mitten in der Innenstadt ansiedeln wollte. Dort fand das 
Verwaltungsgericht  Stuttgart  ein  Bordell  wegen  eben  jener  "milieubedingten 
Unruhe", die es stifte, fehl am Platz (VG Stuttgart, Az: 3 K 4344/02).
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 Besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO):

Besondere  Wohngebiete  sind  solche,  die  der  Erhaltung  und  Entwicklung  der 
Wohnnutzung  dienen  also  überwiegend  dem  Wohnen.  Die  Zulässigkeit  von 
Gewerbebetrieben ist ähnlich gestaltet wie bei Mischgebieten. 
Bordellartige  Betriebe  und  Bordelle  sind  dort  im  Regelfall  unzulässig,  jedoch 
könnte je nach Störanfälligkeit der betroffenen Umgebung, Wohnungsprostitution 
in einem größeren Umfang als in Misch- oder Dorfgebieten möglich sein.

 Kerngebiete (§ 7 BauNVO), Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO):

Kerngebiete  dienen  vorwiegend  der  Unterbringung  von  Handelsbetrieben  und 
zentralen  Einrichtungen  der  Wirtschaft,  der  Verwaltung  und  der  Kultur,  bei 
Gewerbegebieten  erübrigt  sich  eine  Definition.  Im  Gegensatz  zu 
Industriegebieten beherbergen Gewerbegebiete allerdings nur solche Betriebe, 
die  keine  erheblichen  Belästigungen  verursachen:  Bordelle  und  bordellartige 
Betriebe sind in so ausgewiesenen Gebieten im Grunde uneingeschränkt zulässig. 
Jedoch  lassen  sich  auch  Begründungen  finden,  mit  denen  Städte  sogar  in 
Gewerbegebieten  Bordelle  untersagen:  So  erklärte  im  Jahre  2002  die  Stadt 
Leonberg  die  Bordellnutzung  ließe  sich  nicht  mit  ihrer  Absicht  in  Einklang 
bringen,  in  einem  bestimmten  Gewerbegebiet  das  produzierende  Gewerbe 
stärken  zu  wollen,  und  untersagte  ein  Bordell  in  einer  ehemaligen 
Fertigungshalle. Das Verwaltungsgericht Stuttgart war dieser Begründung damals 
gefolgt. Wohnungsprostitution ist jedoch in Gewerbegebieten nur in den Grenzen 
der eingeschränkten Zulässigkeitsvoraussetzung für Wohnungen erlaubt.

 Industriegebiete (§ 9 BauNVO):

Industriegebiete dienen ausschließlich der gewerblichen Nutzung, dort sind alle 
Betriebe erlaubt, die in anderen Baugebieten unzulässig wären.
Hier sind auch Bordelle im Regelfall zulässig. Sie könnten allerdings im Einzelfall 
bei nachgewiesener "Gebietsunverträglichkeit" unzulässig sein. 

 Unbeplanter Innenbereich gem. § 34 Baugesetzbuch:

Soweit kein Baugebiet gem. BauNVO erkennbar vorliegt, sind auf der Grundlage 
des § 34 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer Einzelfallprüfung die Kriterien des "sich 
Einfügens" in die vorhandene Bebauung und Nutzung dieser zu klären.

 Außenbereich gem. § 35 Baugesetzbuch:

Sowohl Wohnungsprostitution als auch bordellartige Betriebe gehören nicht zu 
den sog. privilegierten Nutzungen nach  § 35 BauGB, privilegiert sind u.a. vor 
allem land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Im Regelfall ist davon auszugehen, 
dass öffentliche Belange entgegenstehen und diese Nutzungen somit unzulässig 
sind.  Es finden sich jedoch durchaus auch Gegenbeispiele.  So dürfte z.B.  die 
"Moorhexe", ein Bar- und Bordellbetrieb in der Nähe von Neetze bei Lüneburg 
eindeutig im Außenbereich angesiedelt sein.

Wichtig  zu  wissen  ist  bei  unbeplanten  Bereichen  sowie  bei  Ausnahmen  und 
Befreiungen, die die BauNVO für viele Baugebiete durchaus zulässt, zudem, dass 

NORDFICK.NET – Prostitution und Baurecht

http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__35.html
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__34.html


gemäß  §  36  BauGB über  die  Zulässigkeit  von  Vorhaben  nach  den  §§  31 
(Ausnahmen und Befreiungen), 33 bis 35 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren 
von  der  Baugenehmigungsbehörde  nur  im  Einvernehmen  mit  der  Gemeinde 
entschieden werden kann,  also auch (kommunal)politische Aspekte eine Rolle 
spielen.

Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten

Eine  planungsrechtliche  Steuerung  und  Reglementierung  von 
Prostitutionsbetrieben durch Gliederung in denjenigen Baugebieten, in denen sie 
als zulässig zu betrachten sind, ist nur begrenzt möglich, da es außerhalb der 
eigentlichen Wohngebiete regelmäßig an einer städtebaulichen Begründung für 
die Unzulässigkeit mangeln dürfte.

Auf  der  Grundlage  eines  städtebaulichen  Konzeptes  zum  Umgang  mit 
Prostitutionsbetrieben, sofern denn eine Stadt auf die Idee käme, ein solches zu 
entwickeln  oder  gar  zu  verwirklichen,  könnte  eine  entsprechende 
Nutzungsgliederung  daher  ausschließlich  in  gewerblichen  und  gemischten 
Bauflächen wie Gewerbe- und Industriegebieten, Kern- und Mischgebieten und 
besonderen Wohngebieten erfolgen.

Wohnungsprostitution und Wohnraumzweckentfremdung

Die räumlich untergeordnete Prostitution (weniger als 50 %) in der Wohnung 
durch  die  Nutzerin  selbst,  also  die  Wohnraumprostitution  nach  der  obigen 
baurechtlichen Definition, stellt eine genehmigungsfreie Zweckentfremdung dar, 
soweit  die  Räume  ansonsten  zum  Wohnen  genutzt  werden  und  der 
Hauptwohnsitz  der  Prostituierten  sind.  Dies  betrifft  vor  allem  sogenannte 
"Hobbyhuren", die ihre Gäste in der selbst bewohnten Wohnung empfangen.

Jede  darüber  hinausgehende  Nutzung  zu  Prostitutionszwecken,  z.  B.  durch 
Prostituierte,  die  nicht in  der  Wohnung  wohnhaft sind,  ist  hingegen 
genehmigungspflichtig, zumal dann wie schon erwähnt ein bordellartiger Betrieb 
vorliegt.  Als  problematisch kann sich insofern die  Abgrenzung hinsichtlich der 
Genehmigungsfreiheit  bei  Wohngemeinschaften erweisen.  Hierbei  ist  in  jedem 
Einzelfall zu klären, inwieweit ein "normales" Wohnen in der Wohnung z. B. durch 
private  Rückzugsräume  überhaupt  noch  möglich  ist  oder  ob  die 
Prostitutionsnutzung,  wenn  auch  vielleicht  in  den  einzelnen  Räumen 
untergeordnet, ein solches Ausmaß annimmt, dass ein Wohnen dort nicht mehr 
möglich ist.

Die Aufnahme einer derartigen Nutzung erfordert eine Baugenehmigung, die nur 
unter Berücksichtigung der oben genannten bauplanungsrechtlichen Kriterien für 
Bordelle und bordellartige Betriebe erteilt werden kann.

Liegt  keine  Baugenehmigung  vor,  kann  der  Prostitutionsbetrieb  durch  die 
Baubehörde im Wege einer bauordnungsrechtlichen Verfügung (Nutzungsverbot) 
untersagt werden.

Zivilrechtlicher Exkurs:
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Wohnungsprostitution und Wohnungseigentum

Mit  der  Wohnungsprostitution  waren  auch  schon  Zivilgerichte  in  bürgerlichen 
Streitigkeiten befasst und haben dabei ähnliche Maßstäbe angelegt, wie sie aus 
dem öffentlichen baurecht bekannt sind:

Wohnungseigentümer  müssen  es  nämlich  nicht  hinnehmen,  dass  in  einer 
vermieteten Wohnung die Prostitution ausgeübt wird. 
Das  hat  in  mehreren  Beschlüssen  das  Oberlandesgericht  (OLG)  Frankfurt 
entschieden:

Das Gericht gab mit einer Entscheidung aus dem Jahre 2003 der Klage einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft  statt.  Die  Kläger  hatten  sich  dagegen 
gewandt,  dass  in  einer  vermieteten  Wohnung  jemand  dem  "horizontalen 
Gewerbe" nachging. Sie sahen darin eine unzumutbare Beeinträchtigung für die 
Hausgemeinschaft.
Das OLG Frankfurt folgte dieser Einschätzung. Die Richter machten insbesondere 
deutlich,  dass  die  Hauseigentümer  nicht  konkrete  Beeinträchtigungen 
nachweisen müssten.  Vielmehr genüge bereits die Tätigkeit als solche, um die 
Vermutung zu rechtfertigen, dass insbesondere der Besuch ständig wechselnder 
Freier  zu  einer  Belastung für  die  übrigen Bewohner werde. Auf  sittliche  oder 
moralische  Wertvorstellungen  komme  es  dabei  nicht  an,  heißt  es  in  dem 
Beschluss. Daran habe sich auch nichts dadurch geändert, dass der Gesetzgeber 
die Ausübung der Prostitution nicht mehr generell als sittenwidrig einstufe (OLG 
Frankfurt/Main, Az.: 20 W 59/03).

Bereits  im  Jahre  2001  hatte  dasselbe  Gericht  entschieden,  dass  eine 
Wohnungseigentümergemeinschaft  einen  Miteigentümer  auf  Unterlassung  der 
Nutzung zum Zwecke der Prostitution nach § 1004 BGB i.V.m. § 15 Abs. 3 WEG 
in Anspruch nehmen kann (OLG Frankfurt/Main, Az.: 20 W 508/01).
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